
69. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 5. Mai 2015 Nummer 21

Glied.- Datum  I n h a l t  Seite
 Nr.

2022  16. 4. 2015  Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2015  . . . . . . . .  412

203011  15. 4. 2014  Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung für die Laufbahn des Justiz-
wachtmeisterdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  413

203011  22. 4. 2015  Verordnung zur Änderung der Ausbildungsordnung mittlerer Justizdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420

205  16. 4. 2015  Verordnung über weitere polizeiliche Aufgaben des Landeskriminalamts bei der Gefahrenabwehr 
sowie der Erforschung und Verfolgung von Straftaten (Aufgabenverordnung LKA – LKAAufgVO) . . .  413

2120  14. 4. 2015  Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zur Zahnärztin und zum Zahnarzt und für Öffent-
liches Gesundheitswesen (WPrZÖGW-VO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415

G 3229411

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2022

Haushaltssatzung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

für das Haushaltsjahr 2015
Vom 16. April 2015

Auf Grund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 657), die durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Novem-
ber 2004 (GV. NRW. S. 644) geändert worden sind, in Ver-
bindung mit §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2013 (GV. NRW. S.  878), hat die Landschaftsversamm-
lung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Be-
schluss vom 5. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe voraussichtlich erzielbaren Erträge 
und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpfl ichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

 dem Gesamtbetrag der Erträge 
 auf 3.094.761.782 EUR

 dem Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf 3.128.717.547 EUR

im Finanzplan mit 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der laufenden Verwaltungs-
 tätigkeit auf 3.057.637.155 EUR

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der laufenden Verwaltungs-
 tätigkeit auf 3.107.925.092 EUR

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit 
 auf  61.825.401 EUR

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit auf  36.842.169 EUR

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 21.364.655 EUR

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Finanzierungstätigkeit auf 24.752.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen erforderlich ist, wird auf 21.364.665 EUR 
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künfti-
gen Jahren erforderlich ist, wird auf 625.000 EUR fest-
gesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 33.955.765 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
600.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die nach § 22 der Landschaftsverbandsordnung zu erhe-
bende Landschaftsumlage wird auf 16,5% der für das 

Haushaltsjahr 2015 geltenden Bemessungsgrundlagen 
festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist in monatlichen 
Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fäl-
lig. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fällig-
keitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 5%-Punkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz nach §  247 BGB für 
die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7

1.   Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) be-
zeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzi-
gen Stelleninhaber und Stelleninhaberinnen nicht 
wieder besetzt werden.

2.   Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Durchfüh-
rung der Haushaltssatzung.

Münster, den 5. Februar 2015

Dieter  G e b h a r d

Vorsitzender der 14. Landschaftsversammlung

Matthias  L ö b

Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und
Schriftführer der 14. Landschaftsversammlung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 23 
Absatz 2 der Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §  80 Absatz  5 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len dem Ministerium für Inneres und Kommunales des 
Landes Nordrhein-Westfalen als Aufsichtsbehörde mit 
Schreiben vom 5. Februar 2015 angezeigt worden. Die 
Genehmigung der Festsetzung des Hebesatzes der Land-
schaftsumlage ist gemäß § 22 Absatz 2 der Landschafts-
verbandsordnung mit beantragt worden.

Mit Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommuna-
les des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23. März 2015 
wird die Festsetzung des Hebesatzes zur Landschaftsver-
bandsordnung genehmigt.

Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme bis zum 
Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Ab-
satz  2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen im Landeshaus, Münster, Freiherr-vom-Stein-
Platz 1, Block D, Zimmer-Nr.  217, verfügbar gehalten, 
und zwar jeweils montags bis donnerstags von 8.30 Uhr 
bis 15.30 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr.

Unter der Adresse http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/
Organisation/Zahlen-Fakten-Dokumente/finanzen kann 
der Haushaltsplan auch im Internet eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Landschaftsver-
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,

a)   eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt,

b)   diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c)   der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be-
schluss der Landschaftsversammlung vorher bean-
standet oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.
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Münster, den 16. April 2015

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– GV. NRW. 2015 S. 412

203011

Fünfte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Ausbildung für die 

Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes des 
Landes Nordrhein-Westfalen

Vom 15. April 2015

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) verordnet das Jus-
tizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Inneres und Kommunales und dem Finanzministe-
rium:

Artikel 1
Verordnung 

über die Ausbildung für die 
Laufbahn des Justizwachtmeisterdienstes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Verordnung über die Ausbildung für die Laufbahn 
des Justizwachtmeisterdienstes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 24. April 1985 (GV. NRW. S. 436), die zu-
letzt durch Artikel 39 der Verordnung vom 24. September 
2014 (GV. NRW. S.  647) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 2 Nummer 2 und Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

  „2. im Zeitpunkt der voraussichtlichen Übernahme in 
das Beamtenverhältnis auf Probe die maßgeblichen 
Altersgrenzen der Laufbahnverordnung vom 28. Ja-
nuar 2014 (GV. NRW. S. 22, ber. 203) in der jeweils gel-
tenden Fassung noch nicht überschritten hat oder 
wem eine Ausnahme hiervon in Aussicht gestellt oder 
erteilt worden ist,

 3.  über einen erfolgreichen Hauptschulabschluss oder 
einen als gleichwertig anerkannten Bildungsstand 
verfügt und“.

2.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1. ein Lebenslauf,“.

 b)   In Nummer  2 werden die Wörter „oder ein Ge-
burtsschein“ gestrichen.

3.  § 4 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Die Beamtin oder der Beamte führt während des 
Vorbereitungsdienstes die Dienstbezeichnung „Justiz-
hauptwachtmeisteranwärterin“ oder „Justizhaupt-
wachtmeisteranwärter“.“

4.  § 5 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Einer Bewerberin oder einem Bewerber, die oder 
der sich vor der Einberufung mindestens ein Jahr im 
Justizwachtmeisterdienst als Beschäftigte oder Be-
schäftigter bewährt hat, kann diese Zeit auf den Vor-
bereitungsdienst angerechnet werden.“

5.   In § 12 Absatz 2 wird die Angabe „§ 93 Abs. 2 LBG“ 
durch die Wörter „§ 93 Absatz 3 des Landesbeamten-
gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

6.  § 12a Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Soweit nach der Laufbahnverordnung erforderlich, 
führt das Justizministerium Ausnahmegenehmigun-
gen des für Inneres zuständigen Ministeriums und des 
Finanzministeriums herbei.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. April 2015

Der Justizminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2015 S. 413

205

Verordnung
über weitere polizeiliche Aufgaben

des Landeskriminalamts bei der Gefahrenabwehr 
sowie der Erforschung und Verfolgung 

von Straftaten
(Aufgabenverordnung LKA – LKAAufgVO)

Vom 16. April 2015

Auf Grund der §§ 5 Absatz 2 und 13 Absatz 3 Nummer 3 
und Absatz  4 des Polizeiorganisationsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 308, ber. S. 629), die durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 29. März 2007 (GV. NRW. S.  140) neu gefasst 
worden sind, verordnet das Ministerium für Inneres und 
Kommunales im Einvernehmen mit dem Justizministe-
rium und dem Finanzministerium:

§ 1

Das Landeskriminalamt ist zuständige Landesbehörde 
der Polizei im Sinne von §  4 Absatz  2 Nummer  1 und 
§ 17 Absatz 1 des Bundeskriminalamtgesetzes vom 7. Juli 
1997 (BGBl. I S. 1650), das durch Artikel 3 in Verbindung 
mit Artikel 9 des Gesetzes vom 20. Juni 2013 (BGBl.  I 
S. 1602) geändert worden ist.

§ 2

(1) Das Landeskriminalamt hat alle für die vorbeugende 
Bekämpfung sowie für die Erforschung und Verfolgung 
von Straftaten bedeutsamen Informationen und Unterla-
gen zu sammeln, auszuwerten und ergänzend zu erheben, 
insbesondere die Polizeibehörden laufend über den 
Stand der Kriminalität und über geeignete Maßnahmen 
zur vorbeugenden Bekämpfung sowie für die Erfor-
schung und Verfolgung von Straftaten zu unterrichten.

(2) Als Informationssammel- und -auswertungsstelle 
sowie als kriminaltechnische Zentralstelle kann das 
Landeskriminalamt den Kreispolizeibehörden fachliche 
Weisungen erteilen, insbesondere

1.   für einen einheitlichen und wirksamen Informations-
austausch über Straftaten und Straftäter zwischen 
den Kreispolizeibehörden und dem Landeskriminal-
amt sowie dem Bundeskriminalamt,

2.   im Zusammenhang mit der Nutzung von landesweiten 
Datenbankanwendungen und Falldateien zur Krimi-
nalitätsbekämpfung,

3.  für die Polizeiliche Kriminalstatistik und

4.   zu Labortätigkeiten der Kriminaltechnischen Unter-
suchungsstellen.

§ 3

(1) Die Übernahme von Ermittlungen durch das Landes-
kriminalamt auf Grund von Ersuchen gemäß §  13 Ab-
satz  3 Nummer  3 des Polizeiorganisationsgesetzes 
kommt in Betracht bei Straftaten, wenn Anhaltspunkte 
für überregionale, länderübergreifende oder internatio-
nale Tatzusammenhänge erkennbar sind und eine zent-
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rale Aufgabenwahrnehmung erforderlich ist, insbeson-
dere bei

1.   Delikten der politisch motivierten Kriminalität, vor-
nehmlich bei Straftaten gemäß den §§ 129, 129a und 
129b des Strafgesetzbuches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl.  I 
S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23. April 2014 (BGBl. I S. 410) geändert worden ist,

2.   Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
gemäß den §§ 93ff. des Strafgesetzbuches,

3.   nationalsozialistischen Gewaltverbrechen gemäß § 211 
des Strafgesetzbuches,

4.   Delikten nach dem Völkerstrafgesetzbuch vom 26. 
Juni 2002 (BGBl. I S. 2254),

5.   Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen im 
Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaf-
fen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. No-
vember 1990 (BGBl. I S. 2506), das zuletzt durch Arti-
kel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 6. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1482) geändert worden ist, und der Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts (Proliferation),

6.   Organisierter Kriminalität und schwerer Bandenkri-
minalität,

7.  Wirtschafts-, Umwelt- und Korruptionskriminalität,

8.   Computerkriminalität und Kriminalität in Datennet-
zen und

9.   gewerbsmäßiger Verbreitung kinderpornografi scher 
Schriften.

(2) Das Landeskriminalamt führt auf Ersuchen einer 
Staatsanwaltschaft oder einer Kreispolizeibehörde im 
Einvernehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft 
die gezielte Fahndung nach einer Person durch, wenn 
diese

1.   zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt ist und sich 
der Strafvollstreckung durch Flucht entzieht,

2.   einer schweren Straftat dringend verdächtig ist und 
sich verborgen hält oder

3.   vorläufi g gemäß §  126a der Strafprozessordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 23. April 2014 (BGBl. I S. 410) geändert 
worden ist, oder nach rechtskräftigem Abschluss eines 
Sicherungsverfahrens gemäß §  63 des Strafgesetzbu-
ches in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzu-
bringen ist oder untergebracht war und sich der Voll-
streckung einer Maßregel durch Flucht entzieht 

  und eine Ausschreibung zur internationalen Fahn-
dung oder im Schengener Informationssystem erfolgt 
ist.

(3) Hat das Landeskriminalamt Bedenken gegen die 
Übernahme der Ermittlungen gemäß Absatz  1 oder 
gegen die Durchführung der gezielten Fahndung nach 
Absatz 2, trägt es diese dem für Inneres zuständigen Mi-
nisterium vor, welches dann im Einvernehmen mit dem 
Justizministerium entscheidet.

(4) Das Landeskriminalamt verfolgt eine Straftat im 
Falle des §  18 des Bundeskriminalamtgesetzes, es sei 
denn, das für Inneres zuständige Ministerium überträgt 
die Zuständigkeit einer anderen Kreispolizeibehörde.

§ 4

(1) Das Landeskriminalamt ist unter den Voraussetzun-
gen des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Polizeiorga-
nisationsgesetzes zuständig für

1.   die Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Ab-
wehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
durch die in Nordrhein-Westfalen bevorstehende Be-
gehung von schweren Straftaten, wenn eine örtlich 
zuständige Kreispolizeibehörde noch nicht bestimm-
bar ist oder örtliche Maßnahmen einer Kreispolizeibe-
hörde zur Abwehr von Gefahren nicht ausreichen und 
ergänzende einheitliche Maßnahmen durch eine zent-
rale Stelle erforderlich sind und

2.   landeszentrale Maßnahmen zur Erkennung, Erfor-
schung und Verfolgung von Straftaten in und unter 
Ausnutzung von Datennetzen.

(2) Das Landeskriminalamt gibt in den Fällen des Ab-
satzes 1 die Aufgabenwahrnehmung an eine Kreispoli-
zeibehörde ab, wenn deren örtliche Zuständigkeit nicht 
nur vorübergehend vorliegt.

§ 5

Das Landeskriminalamt ist auf der Grundlage des § 13 
Absatz  4 Satz  1 Nummer  2 des Polizeiorganisationsge-
setzes zuständig für die Auswertung und Analyse von 
Kriminalitätsphänomenen und von Straftaten, die eine 
zentrale, länderübergreifende oder internationale Aufga-
benwahrnehmung erfordern, in anderen Fällen für die 
Koordinierung dieser Aufgaben durch die Kreispolizei-
behörden.

§ 6

(1) Das Landeskriminalamt ist als zentrale Stelle im 
Sinne des § 13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Polizeior-
ganisationsgesetzes zuständig für

1.   die Entgegennahme und Bearbeitung von Geldwä-
scheverdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz 
vom 13. August 2008 (BGBl.  I S.  1690), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 
(BGBl.  I S.  934) geändert worden ist, und §  31b der 
Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 (BGBl.  I S.  3866; 2003 I 
S. 61), die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist,

2.   die Entgegennahme und Bearbeitung von Anzeigen 
nach §  12 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 
16. Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8) in der jeweils 
geltenden Fassung und sonstigen Korruptionshinwei-
sen, die unmittelbar beim Landeskriminalamt ange-
zeigt werden, bis die Zuständigkeit einer Kreispolizei-
behörde oder Staatsanwaltschaft bestimmt ist,

3.   die Sammlung, Auswertung und Steuerung von Infor-
mationen über Grundstoffe nach dem Grundstoff-
überwachungsgesetz vom 11. März 2008 (BGBl.  I 
S. 306), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 22 und Ar-
tikel 4 Absatz  9 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl.  I S.  3154) geändert worden ist, und über an-
dere Produkte, die zur Herstellung und Verbreitung 
von Betäubungsmitteln missbraucht werden können 
sowie über Grundstoffe zur Herstellung von Explosiv- 
und Sprengstoffen und

4.   die Entgegennahme von Ersuchen, den Datenabgleich 
und die Auskunftserteilung im Rahmen von Zuverläs-
sigkeitsüberprüfungen, insbesondere nach luftsicher-
heits- und atomrechtlichen Vorschriften.

(2) Das Landeskriminalamt ist im Rahmen der zentralen 
Informationsverarbeitung, -auswertung und -steuerung 
zuständig für die Koordinierung

1.   des Einsatzes von Vertrauenspersonen und verdeckt 
ermittelnden Polizeivollzugsbeamtinnen und -beam-
ten anderer Länder, des Bundes oder anderer Staaten 
durch Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfa-
len,

2.   der Anforderung von Vertrauenspersonen oder ver-
deckt ermittelnder Polizeivollzugsbeamtinnen und 
-beamten durch Polizeidienststellen anderer Länder, 
des Bundes oder anderer Staaten,

3.   von Maßnahmen des Zeugenschutzes der Polizeibe-
hörden des Landes oder des Bundes oder anderer 
Länder in Nordrhein-Westfalen und

4.   von polizeilichen Maßnahmen zur Unterstützung der 
Suche nach Vermissten oder der Identifi zierung von 
unbekannten Toten bei größeren Schadenslagen auch 
in anderen Ländern und im Ausland.

§ 7

(1) Das Landeskriminalamt ist Prüfungs- und Bewilli-
gungsbehörde für ein- und ausgehende polizeiliche 
Rechtshilfeersuchen und koordiniert polizeiliche Be-
lange bei der justiziellen Rechtshilfe.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 21 vom 5. Mai 2015 415

(2) Das Landeskriminalamt ist zentrale Verbindungs- 
und Ansprechstelle für die grenzüberschreitende polizei-
liche Zusammenarbeit sowie für die Zusammenarbeit 
mit EUROPOL.

§ 8

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über weitere poli-
zeiliche Aufgaben des Landeskriminalamtes bei der Ge-
fahrenabwehr sowie der Erforschung und Verfolgung von 
Straftaten vom 2. Juli 2007 (GV. NRW. S. 214), die durch 
Artikel 7 der Verordnung vom 22. Mai 2012 (GV. NRW. 
S. 206) geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 16. April 2015

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ralf  J ä g e r  MdL

– GV. NRW. 2015 S. 413

2120 

Verordnung
über die Weiterbildung und Prüfung 

zur Zahnärztin 
und zum Zahnarzt und für 

Öffentliches Gesundheitswesen 
(WPrZÖGW-VO)
Vom 14. April 2015

Auf Grund des §  46 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S.  403) verordnet das Ministerium für 
Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Weiterbildung

§ 1 Zweck

§ 2 Inhalt der Weiterbildung

§ 3 Voraussetzungen und Dauer der Weiterbildung
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§ 14  Erkrankung, Rücktritt, Versäumnis, Ordnungsver-
stoß 

§ 15 Wiederholung von Prüfungsleistungen

§ 16 Niederschrift

§ 17 Entscheidung über Rechtsbehelfe

Teil 3
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 18 Übergangsregelung

§ 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1
Weiterbildung

§ 1
Zweck

Weiterbildung und Prüfung für das Gebiet ,,Öffentliches 
Gesundheitswesen“ dienen dem Zweck, Zahnärztinnen 
und Zahnärzte für die Erfüllung von Aufgaben in dem 
Gebiet der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde wissen-
schaftlich und praktisch zu befähigen.

§ 2
Inhalt der Weiterbildung

(1) Die Weiterbildung für das Gebiet ,,Öffentliches Ge-
sundheitswesen“ soll dazu befähigen, den Gesundheits-
zustand der Bevölkerung und bestimmter Bevölkerungs-
teile auf dem Gebiet der Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten zu ermitteln und zu überwachen, Ge-
sundheitsgefahren zu erkennen und zu beurteilen, damit 
die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt und einzelner 
Gruppen mit zu fördern, die Bevölkerung in zahnmedizi-
nischen Fragen zu beraten und aufzuklären sowie Koor-
dinierung und Planungsaufgaben im gesundheitlichen 
Interesse der Bevölkerung wahrzunehmen.

(2) Die Weiterbildung umfasst praktische Berufstätig-
keit und theoretische Unterweisung.

Es sind Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in den 
Bereichen 

 1.   Verfahren, Normen, Strukturen und Standards der 
öffentlichen Gesundheitssicherung und der Gesund-
heitsverwaltung, 

 2.  Qualitätsmanagement,

 3.   Rechts- und Verwaltungskunde, insbesondere mit Be-
zug auf für das Gesundheitswesen wesentliche 
Rechtsvorschriften des Verwaltungs-, Zivil-, Straf- 
und Sozialrechts,

 4.  zahnärztliche Untersuchungsmethodik, 

 5.   Epidemiologie, Statistik sowie kleinräumige und re-
gionale Gesundheitsberichterstattung,

 6.   Beratung von Einrichtungen, Institutionen und öf-
fentlichen Trägern bei der zahnmedizinischen Ge-
sundheitsplanung, 

 7.   zahnmedizinische Gesundheitsüberwachung sowie 
Methoden zur Analyse und Bedarfsermittlung für 
präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen 
im gesundheitlichen Interesse der Bevölkerung, 

 8.   Planung, Koordination und Evaluation von Strategi-
en und Maßnahmen zur fachspezifi schen Krank-
heitsvorbeugung, 

 9.   Aufbau und Durchführung von Projekten und Maß-
nahmen zur Gesundheitsförderung der Bevölkerung, 
insbesondere im Rahmen der zahnmedizinischen 
Gruppenprophylaxe und unter Berücksichtigung so-
zioökonomischer Faktoren, 

10.  Kommunikationstechniken, 

11.   Indikationsstellung, Initiierung und subsidiäre Si-
cherstellung von fachspezifi schen Gesundheitshilfen 
für Menschen unterschiedlicher Alters- und Bevölke-
rungsgruppen, deren ausreichende gesundheitliche 
Versorgung nicht gewährleistet ist, 

12.  Erstellung von amtlichen Gutachten, 

13.   Hygienemanagement in zahnmedizinischen Versor-
gungseinrichtungen,

14.  Führung und Management, Öffentlichkeitsarbeit,

15.   Aufbau und Aufgabenwahrnehmung der (zahn-) 
ärztlichen Selbstverwaltung sowie
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16.   Beteiligung an Entscheidungsverfahren im öffentli-
chen Gesundheitswesen

zu erwerben.

§ 3
Voraussetzung und Dauer der Weiterbildung

(1) Voraussetzung für den Beginn der Weiterbildung ist 
die Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Be-
rufes. Die Weiterbildung dauert mindestens vier Jahre. 
Sie umfasst:

1.   mindestens 22 Monate zahnärztliche Weiterbildung in 
der Praxis niedergelassener Zahnärztinnen oder 
Zahnärzte oder in Sanitätszentren oder ähnlichen 
Einrichtungen der Bundespolizei und der Bundes-
wehr, 

2.   mindestens 22 Monate zahnärztliche Tätigkeit in Ein-
richtungen des öffentlichen Gesundheitswesens und

3.   regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an einem the-
oretischen Lehrgang für Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte des öffentlichen Gesundheitswesens mit mindes-
tens 400 Unterrichtsstunden an der Akademie für 
öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Die 
Kursweiterbildung kann in Abschnitten (Modulen) er-
folgen.

(2) Die Weiterbildung nach Absatz  1 Nummer  2 und 3 
erfolgt unter verantwortlicher Leitung zur Weiterbildung 
ermächtigter Zahnärztinnen oder Zahnärzte.

(3) Die Weiterbildung nach Absatz  1 Nummer  1 und 2 
wird in der Regel ganztägig in hauptberufl icher Stellung 
durchgeführt. Sie kann bis zu 22 Monate in hauptamtli-
cher mindestens halbtägiger Tätigkeit absolviert werden, 
sofern Gesamtdauer, Niveau und Qualität den Anforde-
rungen an eine ganztägige Weiterbildung entsprechen.

(4) Zahnärztliche Weiterbildungszeiten im Sinne des 
Heilberufsgesetzes für ein anderes Gebiet gelten unter 
den in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten Vorausset-
zungen auch als Weiterbildungszeiten im Sinne dieser 
Verordnung.

(5) Eine Unterbrechung der Weiterbildung insbesondere 
infolge Krankheit, Schwangerschaft, Sonderurlaub, 
Wehrdienst, kann, soweit sie sechs Wochen im Kalender-
jahr übersteigt, grundsätzlich nicht auf die Weiterbil-
dungszeit angerechnet werden.

(6) Nur Weiterbildungszeiten von mindestens sechs Mo-
naten bei derselben Weiterbildungsstätte werden ange-
rechnet.

§ 4 
Weiterbildungsstätten

(1) Weiterbildungsstätten für den Bereich der kurativen 
Zahnmedizin sind die Weiterbildungsstätten nach dem 
Heilberufsgesetz, die Praxen niedergelassener Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte und Sanitätszentren oder ähnliche 
Einrichtungen der Bundespolizei und der Bundeswehr.

(2) Weiterbildungsstätten als Einrichtungen des öffentli-
chen Gesundheitswesens sind

1.   zahnärztliche Gesundheitsdienste der unteren Ge-
sundheitsbehörden,

2.  Landesgesundheitsbehörden oder

3.  Bundesgesundheitsbehörden,

wenn diese unter Leitung von Zahnärztinnen oder Zahn-
ärzten stehen, die die Anerkennung für das Gebiet ,,Öf-
fentliches Gesundheitswesen“ besitzen.

(3) Zur Behebung eines Mangels an Ausbildungsstätten 
können auf Antrag auch Einrichtungen als Weiterbil-
dungsstätten für den Weiterbildungsabschnitt nach §  3 
Absatz 1 Nummer 2 zugelassen werden, die nicht unter 
Leitung von Zahnärztinnen oder Zahnärzten mit der An-
erkennung für das Gebiet „Öffentliches Gesundheitswe-
sen“ stehen, wenn sie mit einer Weiterbildungsstätte 
nach Absatz 2 einen Kooperationsvertrag abschließen, in 
dem Konzeption, Durchführung und Qualitätssicherung 
der Weiterbildung festgelegt sein müssen. Die Zulassung 
erfolgt im Einzelfall auf konkreten schriftlichen Antrag 
durch die Bezirksregierung Düsseldorf im Benehmen mit 

dem Prüfungsausschuss und dem für das Gesundheits-
wesen zuständigen Ministerium und berechtigt zur 
Durchführung einer weiterbildungsstättenübergreifen-
den Weiterbildung für den Weiterbildungsabschnitt nach 
§ 3 Absatz 1 Nummer 2.

(4) Die Zulassung als Weiterbildungsstätte kann ganz 
oder teilweise widerrufen werden, wenn die Vorausset-
zungen gemäß Absatz 3 nicht mehr gegeben sind.

§ 5
Ermächtigung zur Weiterbildung

Zur Weiterbildung für das Gebiet ,,Öffentliches Gesund-
heitswesen“ sind unbeschadet des § 3 Absatz 2 auch er-
mächtigt:

1.   Zahnärztinnen und Zahnärzte, die berechtigt sind, die 
Gebietsbezeichnung ,,Öffentliches Gesundheitswesen“ 
zu führen oder

2.   niedergelassene Zahnärztinnen oder Zahnärzte, die 
zur vertragszahnärztlichen Versorgung zugelassen 
sind und denen eine Genehmigung der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung zur Beschäftigung von Entlas-
tungs-, Weiterbildungs- und Vorbereitungsassistentin-
nen und -assistenten erteilt ist.

§ 6
Zeugnisse

(1) Die oder der Weiterbildungsermächtigte stellt über 
die bei ihr oder bei ihm abgeleistete Tätigkeit ein Zeug-
nis aus.

(2) Das Zeugnis muss Angaben über

1.   das Beschäftigungsverhältnis an der Weiterbildungs-
stätte,

2.  die Beschäftigungszeit,

3.   die Verteilung der Beschäftigungszeit im Hinblick auf 
wahrgenommene Funktionen oder Aufgaben und

4.  Zeiten einer Unterbrechung (§ 3 Absatz 5)

enthalten. Der Weiterbildungsgang muss schriftlich dar-
gelegt sein. Hierfür sind die erworbenen Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten ausführlich zu schildern, 
nach Art, Schwierigkeitsgrad und Umfang aufzuführen 
und zu beurteilen.

(3) Zeugnisse, die im Rahmen einer zahnärztlichen Wei-
terbildung für ein anderes Gebiet ausgestellt worden 
sind, gelten als Zeugnisse im Sinne des Absatzes 1.

Teil 2
Prüfung

§ 7 
Allgemeines

(1) Die Weiterbildung endet mit einer mündlichen Prü-
fung.

(2) Die Prüfung wird bei dem Prüfungsausschuss für die 
zahnärztliche Weiterbildung für das Gebiet ,,Öffentliches 
Gesundheitswesen“ abgelegt, der bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf – Landesprüfungsamt für Medizin, Psy-
chotherapie und Pharmazie – eingerichtet ist.

§ 8 
Bildung und Aufgaben des Prüfungsausschusses

(1) Das Landesprüfungsamt bildet einen Prüfungsaus-
schuss und bestellt dessen Mitglieder und ihre Vertretung 
auf Vorschlag der Akademie für öffentliches Gesund-
heitswesen in Düsseldorf auf die Dauer von fünf Jahren.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus einer den Vorsitz 
führenden Person (Vorsitz), je einer Prüferin oder einem 
Prüfer für jedes Prüfungsfach (Fachprüferinnen/Fach-
prüfer) und deren Stellvertretung.

(3) Für den Vorsitz des Prüfungsausschusses werden 
Zahnärztinnen oder Zahnärzte bestellt, die die Anerken-
nung für das Gebiet ,,Öffentliches Gesundheitswesen“ 
besitzen. Zu Prüferinnen und Prüfern sowie deren Stell-
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vertretung werden Universitätslehrerinnen und -lehrer, 
Angehörige des öffentlichen Gesundheitsdienstes sowie 
Lehrkräfte der Akademie für öffentliches Gesundheits-
wesen in Düsseldorf für die Fächer, die Gegenstand der 
Prüfung sind, bestellt.

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
außer dem Vorsitz mindestens zwei weitere Mitglieder 
anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitz.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Stellvertretung unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 
durch den Vorsitz des Prüfungsausschusses zur Ver-
schwiegenheit zu verpfl ichten.

(6) Die Sitzung des Prüfungsausschusses sowie die Ab-
nahme von Prüfungen sind nicht öffentlich. Die nicht 
prüfenden Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie 
Beauftragte des für das Gesundheitswesen zuständigen 
Ministeriums haben das Recht, bei der Abnahme von 
Prüfungen zugegen zu sein.

(7) Die Rechtsaufsicht über den Prüfungsausschuss 
führt das für das Gesundheitswesen zuständige Ministe-
rium.

§ 9
Zulassung zur Prüfung

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung sind:

1.   die Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen 
Berufes und

2.   der Nachweis über die Weiterbildung nach §  3 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3.

(2) Über den Antrag auf Zulassung zur Prüfung ent-
scheidet die den Vorsitz des Prüfungsausschusses füh-
rende Person. Dem Antrag sind Unterlagen über die Er-
füllung der in Absatz  1 oder Absatz  2 genannten 
Voraussetzungen und ein Lebenslauf, in dem der berufl i-
che Werdegang dargelegt ist, beizufügen.

Die Zulassung wird ausgesprochen, wenn die Weiterbil-
dung ordnungsgemäß abgeleistet und durch Zeugnisse 
und Nachweise belegt ist. Die Zulassung ist mit schriftli-
cher Begründung abzulehnen oder zurückzunehmen, 
wenn die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 nicht erfüllt 
oder zu Unrecht als gegeben angenommen worden sind.

(3) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses erkennt eine 
von den Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 
2 abweichende Tätigkeit oder Weiterbildung als Zulas-
sungsvoraussetzung an, wenn der andere Bildungsgang 
gleichwertig ist.

(4) Eine nach dem Recht eines anderen Bundeslandes 
begonnene Weiterbildung kann unter vollständiger oder 
teilweiser Anrechnung der bisher abgeleisteten Weiter-
bildungszeiten nach den Vorschriften dieser Verordnung 
abgeschlossen werden. Von § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 
abweichende Weiterbildungszeiten sind anzurechnen, 
wenn sie nach dem Recht eines anderen Bundeslandes 
abgeleistet sind und die zuständige oberste Landesge-
sundheitsbehörde die Gleichwertigkeit bescheinigt hat. 
Über die Anrechnung entscheidet der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses.

(5) Studienzeiten an Hochschulen, die nach Erteilung 
der Berechtigung zur Ausübung des zahnärztlichen Be-
rufs angeleistet werden, können auf den theoretischen 
Lehrgang nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 angerechnet wer-
den, wenn die Studieninhalte gleichwertig sind. Die An-
rechnung ist bis zur Hälfte der Lehrgangsdauer möglich. 
Die Entscheidung trifft der Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses nach Anhörung der Akademie für öffentliches 
Gesundheitswesen in Düsseldorf.

§ 10
Prüfungstermine

Der Vorsitz des Prüfungsausschusses setzt den Prüfungs-
termin fest. Er ist den zu Prüfenden rechtzeitig, spätes-
tens zwei Wochen vorher, bekanntzugeben.

§ 11
Prüfungsfächer

Prüfungsfächer sind:

1.  Organisation und Aufgaben der öffentlichen Gesund-
heitssicherung und der Gesundheitsverwaltung, 

2.   zahnärztliche Aufgaben im öffentlichen Gesundheits-
dienst,

3.  Sachverständigen- und Gutachtertätigkeiten,

4.  Rechts- und Verwaltungskunde, 

5.  Epidemiologie, Statistik und Gesundheitsplanung,

6.   zahnmedizinische Gesundheitsüberwachung, Gesund-
heitsförderung, Gesundheitshilfe und fachspezifi sche 
Prävention und

7.  Hygienemanagement in zahnmedizinischen Versor-
gungseinrichtungen.

§ 12
Mündliche Prüfung

(1) Die Weiterbildung endet mit einer mündlichen Prü-
fung. Diese wird mit jeweils einer oder einem zu Prüfen-
den in den in § 11 genannten Fächern von den jeweiligen 
Fachprüferinnen und Fachprüfern ausgeführt.

(2) Die mündliche Prüfung soll von mehreren Fachprüfe-
rinnen und Fachprüfern über vier der in § 11 genannten 
Prüfungsfächer durchgeführt werden und insgesamt 
etwa 60 Minuten dauern. Die zu Prüfenden haben die 
während der Weiterbildung erworbenen vertieften Fach-
kenntnisse nachzuweisen.

§ 13
Ergebnis der Prüfung

(1) Die Prüfung gilt als bestanden, wenn die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses mehrheitlich zu dem Schluss 
kommen, dass die oder der Geprüfte aufgrund der vorge-
legten Zeugnisse (§  6) und den Darlegungen in der 
mündlichen Prüfung eine wenigstens ausreichende Leis-
tung gezeigt hat.

(2) Der Prüfungsausschuss legt das Ergebnis der Prü-
fung schriftlich nieder und erteilt über die bestandene 
Prüfung ein Zeugnis gemäß dem Muster der Anlage 1.

§ 14
Erkrankung, Rücktritt, Versäumnis, Ordnungsverstoß

(1) Im Falle des Rücktritts von der Prüfung für ein Prü-
fungsfach ohne Genehmigung des Vorsitzes des Prü-
fungsausschusses gilt diese Prüfung als nicht bestanden.

(2) Treten die oder der zu Prüfende aus wichtigem 
Grund mit Genehmigung des Vorsitzes des Prüfungsaus-
schusses von der Prüfung für ein Prüfungsfach zurück, 
so gilt diese Prüfung als nicht unternommen.

(3) Eine Prüfung gilt auch als nicht unternommen, wenn 
Fachprüferinnen oder Fachprüfer nach Anhörung der 
oder des zu Prüfenden die Prüfung abbrechen, weil sie 
wegen einer Erkrankung der oder des zu Prüfenden oder 
aus einem von den zu Prüfenden nicht zu vertretenden 
Grund nicht sachgerecht durchführbar ist.

§ 15
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Wurde die Prüfung nicht bestanden, darf sie einmal 
wiederholt werden.

(2) Der Vorsitz des Prüfungsausschusses bestimmt nach 
pfl ichtgemäßem Ermessen, ob und wie lange die zu Prü-
fenden erneut Weiterbildungszeiten zu leisten haben und 
welche Leistungsnachweise zu erbringen sind.

§ 16
Niederschrift

(1) Die Prüfungsgegenstände und die Prüfungsnote sind 
in einer Niederschrift aufzunehmen. Das Protokoll führt 
ein Mitglied des Prüfungsausschusses.
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(2) Vorkommnisse nach § 14 sind ebenfalls in die Nieder-
schrift aufzunehmen.

§ 17
Entscheidung über Rechtsbehelfe

(1) Belastende Maßnahmen und Entscheidungen des 
Prüfungsausschusses sind bei ihrer schriftlichen Be-
kanntgabe mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.

(2) Zur Beratung über den Rechtsbehelf (Widerspruch) 
gegen Prüfungsentscheidungen wird bei dem Landes-
prüfungsamt ein Widerspruchsausschuss gebildet.

(3) Für die Bestellung und Zusammensetzung der Mit-
glieder und die Bestimmung des Vorsitzes des Wider-
spruchsausschusses gilt § 8 entsprechend.

Teil 3
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 18
Übergangsregelung

(1) Eine vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begon-
nene Weiterbildung ist nach bisherigem Recht fortzufüh-
ren und abzuschließen oder kann auf Antrag unter An-
rechnung der bisherigen Weiterbildungszeiten nach den 
Vorschriften dieser Verordnung fortgeführt und abge-
schlossen werden.

(2) Der Antrag ist an den Vorsitz des Landesprüfungs-
ausschusses zu richten und innerhalb von drei Monaten 
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung zulässig. Über 
den Antrag entscheidet der Landesprüfungsausschuss.

§ 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Weiterbildung 
und Prüfung zum Zahnarzt und zur Zahnärztin für Öf-
fentliches Gesundheitswesen vom 21. November 1991 
(GV. NRW. S. 543), die zuletzt durch Artikel 51 des Ge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) geändert wor-
den ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 14. April 2015

Die Ministerin
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S t e f f e n s
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Anlage 1 
(zu § 13 WPrZÖGW-VO) 

 
 
 
 

Zeugnis 
 
 
Nach der Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zur Zahnärztin und zum Zahnarzt 
für Öffentliches Gesundheitswesen vom 14. April 2015 (GV. NRW. S. 415) hat 
 
Frau/Herr       ………………………………………………………………………………….. 
                        (Vorname)     (Name) 
 
 
  ………………………………………………………………………………….. 
                        (geboren am)     (in) 
 
 
  ………………………………………………………………………………….. 
                        (wohnhaft:  Straße, Postleitzahl, Wohnort)   
 
 
vor dem nordrhein-westfälischen Prüfungsausschuss für die Weiterbildung der Zahnärztinnen 
und Zahnärzte für das Gebiet „Öffentliches Gesundheitswesen“ die  
 

Weiterbildungsprüfung 
bestanden. 
 
 
Düsseldorf, den …………………………………… 
 
 

…………………………………………………. 
(Vorsitz des Prüfungsausschusses) 

 
 
(Siegel) 

– GV. NRW. 2015 S. 415
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203011

Verordnung zur Änderung 
der Ausbildungsordnung mittlerer Justizdienst

Vom 22. April 2015

Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) verordnet das Jus-
tizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Inneres und Kommunales und dem Finanzministe-
rium:

Artikel 1
Änderung der Ausbildungsordnung 

mittlerer Justizdienst

Die Ausbildungsordnung mittlerer Justizdienst vom 12. 
September 2005 (GV. NRW. S.  804), die zuletzt durch 
 Artikel 35 der Verordnung vom 24. September 2014 
(GV.  NRW. S.  647) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert: 

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 35 wird wie folgt gefasst:

   „§ 35 Qualifi zierung bei Durchführung eines ver-
kürzten Vorbereitungsdienstes“.

 b)  Die Angabe zu § 37 wird wie folgt gefasst:

  „§ 37 Qualifi zierung und Aufstiegslehrgang“.

 c)  Die Angabe zu § 38 wird wie folgt gefasst:

  „§ 38 Fachlehrgang“.

 2.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. im Zeitpunkt der voraussichtlichen Übernah-
me in das Beamtenverhältnis auf Probe die maß-
geblichen Altersgrenzen der Laufbahnverordnung 
vom 28. Januar 2014 (GV. NRW. S. 22, ber, S. 203) 
in der jeweils geltenden Fassung noch nicht über-
schritten haben wird oder wem eine Ausnahme 
hiervon in Aussicht gestellt oder erteilt worden 
ist,“.

 b)  Nummer 3 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

   „b) einen erfolgreichen Hauptschulabschluss hat 
oder einen als gleichwertig anerkannten Bil-
dungsstand besitzt sowie

  aa)   eine förderliche abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder

  bb)   eine abgeschlossene Ausbildung in einem öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis“.

 3.  § 14 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1. im Zeitpunkt der voraussichtlichen Übernahme 
in das Beamtenverhältnis auf Probe die maßgebli-
chen Altersgrenzen der Laufbahnverordnung noch 
nicht überschritten haben wird oder wem eine Aus-
nahme hiervon in Aussicht gestellt oder erteilt wor-
den ist,“.

 4.  § 34 wird wie folgt gefasst:

 „§ 34
 Regelform des Aufstiegs in den mittleren Justizdienst

  (1) Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeister-
dienstes können unter den Voraussetzungen des § 27 
Absatz  1 der Laufbahnverordnung in die Laufbahn 
des mittleren Justizdienstes aufsteigen. 

  (2) Das Auswahlverfahren ist auf der Grundlage ak-
tueller dienstlicher Beurteilungen durchzuführen. 
Die Eignung und Befähigung bemisst sich nach dem 
Anforderungsprofi l, das mit der selbstständigen 
Wahrnehmung von Aufgaben des mittleren Justiz-
dienstes verbunden ist. Die nähere Ausgestaltung 
und Durchführung des Auswahlverfahrens obliegt 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlan-
desgerichts.

  (3) Für Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte 
fi ndet diese Ausbildungs- und Prüfungsordnung mit 
folgender Maßgabe Anwendung:

 1.   An die Stelle des Vorbereitungsdienstes tritt eine 
Qualifi zierung mit einer Dauer von zwei Jahren. 
Die Beschäftigungszeit im einfachen Justizdienst 
kann bis zur Dauer von drei Monaten auf die 
Qualifi zierung angerechnet werden.

 2.   Nach erfolgreicher Qualifi zierung ist die Auf-
stiegsprüfung abzulegen. Die Aufstiegsprüfung 
entspricht der Laufbahnprüfung des mittleren 
Justizdienstes. Die Qualifi zierung verfolgt das 
Ziel, am Ende der Ausbildung alle Aufgaben der 
Laufbahn des mittleren Justizdienstes erfüllen zu 
können. § 5 gilt entsprechend.

 3.   Bis zur Verleihung eines Amtes der Laufbahn des 
mittleren Justizdienstes werden die Amtsbezeich-
nung und die Dienstbezüge des bisherigen Amtes 
beibehalten.

 4.   Wer die Prüfung auch nach Wiederholung nicht 
besteht, übernimmt wieder eine seinem Amt ent-
sprechende Tätigkeit im Justizwachtmeister-
dienst.

 5.  Die §§ 14 – 19 gelten nur nach Maßgabe des § 35.“

 5.  § 35 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 35
 Qualifizierung bei Durchführung eines 
  verkürzten Vorbereitungsdienstes“.

 b)   In Absatz  1 wird das Wort „Einführungszeit“ 
durch das Wort „Qualifi zierung“ ersetzt.

 6. § 36 wird wie folgt gefasst:

 „§ 36 
 Prüfungserleichterter Aufstieg in den 
 mittleren Justizdienst

  Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeister-
dienstes können unter der Voraussetzung, dass sie 
nach ihrer Eignung, Leistung und Befähigung hier-
für in besonderer Weise in Betracht kommen, von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberlandes-
gerichts zum prüfungserleichterten Aufstieg in die 
Laufbahn des mittleren Justizdienstes zugelassen 
werden, wenn sie in einem Auswahlverfahren zu ei-
ner Qualifi zierung zugelassen worden sind. § 34 Ab-
satz 2 gilt entsprechend.“

 7.  § 37 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 37 
  Qualifizierung und Aufstiegslehrgang“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Die Qualifi zierung und der sich anschließen-
de Aufstiegslehrgang dauern zusammen neun Mo-
nate.“

 c)   In Absatz  2 wird das Wort „Einführungszeit“ 
durch das Wort „Qualifi zierung“, das Wort „Ein-
führungslehrgang“ durch das Wort „Fachlehr-
gang“ und die Angabe „NRW“ durch das Wort 
„Nordrhein-Westfalen“ ersetzt. 

 d)   In Absatz  3 wird die Angabe „NRW“ durch das 
Wort „Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 e)   In Absatz 4 werden die Wörter „des Einführungs- 
und des Aufstiegslehrgangs“ durch die Wörter 
„des Fach- und Aufstiegslehrgangs“ ersetzt.

 f)   In Absatz  5 wird das Wort „Einführungszeit“ 
durch das Wort „Qualifi zierung“ ersetzt.

 8.  § 38 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 38
  Fachlehrgang“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Fachlehrgang im Rahmen der Qualifi zie-
rung umfasst regelmäßig 240 Stunden. Der Un-
terricht wird durch Vorträge, Besprechungen und 
Übungen erteilt.“
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 9.   In § 40 Absatz 1 und 2 sowie § 41 wird jeweils das 
Wort „Einführungslehrgang“ durch das Wort „Fach-
lehrgang“ ersetzt. 

10.   In §  47 wird das Wort „Einführungszeit“ durch das 
Wort „Qualifi zierung“ ersetzt. 

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 22. April 2015

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Thomas  K u t s c h a t y

– GV. NRW. 2015 S. 420
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